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Sehr geehrte Frau  
Sehr geehrter Herr  
 
Wir freuen uns, dass Sie Interesse an der Ausbildung in unserer Schule 
haben! 
 
Voraussetzung für die Aufnahme in die dreijährige Ausbildung im 
 
 Gehobenen Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege 
sind: 

1. gesundheitliche Eignung 
2. Vertrauenswürdigkeit 
3. die positive Absolvierung von mindestens 10 Schulstufen 
4. positives Ergebnis des Auswahlverfahrens („Aufnahmetest“) 

 
Über die endgültige Aufnahme in die Schule für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege entscheidet 
grundsätzlich die Aufnahmekommission ! 
 
Das Aufnahmegesuch mit allen für die Aufnahme erforderlichen Unterlagen  (1 Passfoto, Lebenslauf mit 
Unterschrift, Kopie des letzten Zeugnisses [Schulnach richt] der derzeit besuchten oder zuletzt 
absolvierten Schule)  kann in der Zeit 

vom 07.01. bis 31.03.2010  
per Post eingebracht werden. 
 
Der Schulbeginn an unserer Schule ist jährlich am 15.September. 
Für Schulen mit Schulbeginn im März (siehe Internet-Adressen!) besteht die Möglichkeit der Bewerbung jeweils in 
der Zeit vom 01.06. bis 30.09. 
Die Bewerbung ist ausschließlich nur an einer Schule der Stadt Wien gestattet. 
 
Bitte beachten Sie, dass Sie sich aus organisatorischen Gründen pro Bewerbungszeitraum nur für eine  
Ausbildungsrichtung bewerben können: 
 
� entweder für die Diplom-Pflegeausbildung (= Diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester/diplomierter 
Gesundheits- und Krankenpfleger, 3-jährig) 
� oder  für die Pflegehilfeausbildung (1-jährig). 
 
Falls die Schulzeit nicht in Österreich absolviert wurde, benötigen wir eine Bestätigung über die Anerkennung der 
absolvierten Schulstufen. Diese Bestätigung erhält man beim Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur. 
BewerberInnen, die in Österreich die allgemeine Schulpflicht absolviert haben bzw. mit einer/m österreichischen 
StaatsbürgerIn verheiratet sind, Staatsangehörige von EU-Mitgliedstaaten, EWR-Staaten oder der Schweiz, 
müssen kein Schulgeld bezahlen. 
 
Weitere Informationen erhalten Sie unter: 
http://www.wienkav.at/kav/ausbildung/  
http://www.wienkav.at/kav/ausbildung/allgemein/wil/ 
http://www.wsp.nurse-communication.com/ 
 
Falls Sie noch Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne für ein Beratungsgespräch zur Verfügung. 
 
 Mit freundlichen Grüßen 
 Die Schuldirektorin 
 
 
 
 e.h. Erna Braunsdorfer, Schuloberin 

 


